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Bei b 1attzul' Parlament skol'r~~~J?pnderlz 

A nf rag e 

22 .. 0ktober 1952 

der Abg. Dr. S tUb er, E ben bi c h 1 er und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen, 

bet)Jeffend. Einkommenbesteuerung der Hauptmietzinsrt1serve. 

--.-.-
Gemäss den Bestimmungen der §§ 6 und 7 Mietengesetz ist die Ver­

wendung der in den letzten :funf Jahren vom Hauseigentümervereinnahmten 

Hauptmietzinse- VOll Mietobj ekten, die hinsiohtlich der Mitltzinsbildung den 

Bestimmungen des Miatengesetzes unterliegen, für folgende Zwecke gebunden; 

1.) Deokung der Auslagen für die orclnungsgemässe Erhaltung und Verwaltung 
des Hauses. 

2.) Deckung der mit dem Eigentum des Hauses verbundenen Verm5genssteuer 
und des BesatzungskostenbeitragesvGm Vermögen. 

3 .. ) Deckung der Kosten von a.llfälligen Verbesserungen des Hauses. 

Der vom Hauseigentümer vereinnahmte Hauptmietzins , bzw .. · der naoh Deckung 

der f>bigen Auaga'!-:-en verbleibende Überschuss (Hauptmietzinsreserve) is\ 

auf die Dauer von fünf Jahren g~bunden. Es handelt sich dabei um Gelder, 

die dem Haus3igentümer von den.Mietern zu.Zwecken be2ahlt werden, deren Er~ 

füllung die Mieter gemss §§ 7 und 8 des Mietengesetzes erzwingen können 
und die daher dem Hauseigentümer nicht zur f:-eien Verfügung zufliessen. 

F;s ist deshalb wirtschaftlich unt!agbar, wenn diese Einkcmmen besteu­
ert werden, solange ihnen nicht Ausga1'en gegenüberstehen, für die sie bestimiz 

$ind. Dies wUrde nämlioh dazu führen, dass beim Grossteil der Hauseigen­

tümer eine Wegst euerung jener Gelder erfolgt, die ihnen die Mi eter gegeben 

haben, damit sie daraus die Kosten der Erhaltung, Verwalt\Ulg eta .. des 

Hauses bestreiten können. Arbeiten zur Erhaltung des Hauses eta. können 

in der Reg el erst dann vergeben werden, Wenl'l entsprechende Geldmittel aus 

dem Hauptmietzins angesatmnelt sind. Nur dad.urch, dass die Vereinnahmung 

naohMassga~e der Verausgabung und im selben Jahr, wenn diese erfolgt, kann 

eine solche i~ Sinn und Zweck der Sache entgegengesetzte Wegsteuerung 

vermieden werden. 
Wir unterzeichneten Abgeordneten ric'hten daher an den Herrn Bundes­

ministe~ für Finanzen die 

AnfrafL.~.L . 
eb und in welcher Weise er beabsichtigt, die nach dem Mietengesetz gebundenen 

Hauptmietzinse von der Entrichtung einer Einkommensteuer zu befreien. 

-.-.-.-.-.-
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